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VORWORT  

Der gemeinnützige Verein Zentrum für sozialintegrative Entwicklungs - und Lernförderung (Zentrum ELF) 

bietet mit seinen Handlungsfeldern - der Intensivbetreuung, der Betreuung und Förderung im schulischen 

Kontext und den pädagogisch -psychologischen Gruppenangeboten - Kindern, Jugendlichen und ihren 

Bezugspersonen psychologisch -pädagogische Unterstützung in verschiedenen Settings an. Wir wollen 

Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung und ihren Bedürfnissen unterstützen und vertreten die 

Überzeugung, dass sie in allen Lebensbereichen miteinbezogen, bestärkt und ermutigt werden sollen. 

Oberstes Prinzip b ei all unseren Angeboten ist die Wahrung des Kindeswohls.  

Aufgrund der besonderen Vulnerabilität von Kindern und Jugendlichen müssen ihre Würde und ihre 

Entwicklungsmöglichkeiten geschützt und gefördert werden, damit ihre Rechte in vollem Umfang 

verwirklicht werden können. Mit diesem Kinderschutzkonzept gehen wir  die Verpflichtung ein, jegliche 

Form von Gewalt zu verhindern und jeder Art von Missbrauch entschlossen entgegenzutreten.  

Mit den hier formulierten Kinderschutzrichtlinien beschreiben wir präventive Schritte, aber auch konkrete 

Handlungsanleitungen, um Kindern und Jugendlichen bei uns einen sicheren Ort, sichere Strukturen und 

eine professionelle Begleitung und Betreuung zu g ewährleisten. Auch die Mitarbeiter:innen sollen durch 

diese Richtlinien Wertschätzung und Sicherheit erfahren und vor falschem Verdacht bewahrt werden.  

Für die Entwicklung dieses Kinderschutzkonzeptes wurden die Empfehlungen der Kinderschutzrichtlinie 

des Netzwerks Kinderrechte Österreich, das Schutzkonzept des Vereins Spektrum und das Schutzkonzept 

der bOJA sowie Praxisbeispiele von publizierten Kindersc hutzkonzepten verwendet, die auch im 

Literaturverzeichnis zu finden sind. Das Kinderschutzkonzept liegt in unserer Einrichtung auf.  

 

Das Team und der Vorstand des Zentrum ELF 
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1 UNSERE ZIELE  

Im Verein Zentrum ELF orientieren wir uns an den Menschenrechten, der UN -Kinderrechtskonvention und 

den ethischen Grundsätzen unserer Berufe. Unser  oberstes Ziel ist es, das Wohl der Kinder, Jugendlichen, 

ihrer Bezugspersonen und Mitarbeiter:innen zu schützen und zu stärken.  Dabei spielen weder Alter, 

Geschlecht, sexuelle Orientierung, Herkunft, Religion , noch körperliche oder geistige Unterschiede eine 

Rolle. Wir setzen klare Maßnahmen ein, um die oben genannten Personengruppen  vor Übergriffen, 

Gewalt und Missbrauch zu schützen. Unsere Einrichtung soll einen sicheren und geschützten Raum für 

alle bieten.  

Dafür bestimmen f olgende Richtlinien unsere Denkweise und  unser Handeln:  

• Unsere Arbeitsbereiche werden fortlaufend Risikoanalysen unterzogen . 

• Wir schaffen Rahmenbedingungen und Strukturen , um Gewalt an Kindern und Jugendlichen 

möglichst zu verhindern.  

• Bei Verdachtsfällen  reagieren wir  transparent entsprechend unserer Handlungsleitlinien.  

• Wir sensibilisieren unsere Mitarbeiter:innen für physische, psychische, sexualisierte, verbale und 

strukturelle Gewalt.  

• Wir stellen sicher, dass alle Mitarbeiter:innen gemäß des Kinderschutzkonzeptes  arbeiten, um  so vor 

falschen Anschuldigungen geschützt zu werden .  

• Das Kinderschutzkonzept soll potenzielle Täter:innen von unserer Organisation fern halten.  

• Wir informieren Kinder und Jugendliche fortlaufend über ihre Rechte.  

 

2 DIE ORGANISATION  

Das Zentrum  ELF ist ein privater Träger der Kinder - und Jugendhilfe des Landes Salzburg. Seit 1975 bemüht 

sich der Verein Zentrum ELF um die Anliegen und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen  sowie deren 

Bezugspersonen  schwerpunktmäßig  in den Stadtteilen Liefering und Lehen, die soziale Brennpunkte in 

der Stadt Salzburg darstellen.  

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen vorrangig  junge Menschen aus sozi oökonomisch benachteiligten 

Familien, im Besonderen um solche mit entwicklungsspezifischen, familiären und schulischen Problemen. 

Wir setzen dabei auf individuelle, auf das Kind bzw. den Jugendlichen bezogene Konzepte und spezifische 

Förderung sowohl in den Bereichen der Ein zelfallarbeit als auch beim sozialen Lernen in unterschiedlichen  

Gruppen.  
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2.1  HANDLUNGSFELDER IM ZENTRUM ELF  

2.1.1  Intensivbetreuung  

Die Intensivbetreuung für Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen ist eine von mehreren  in der 

Stadt Salzburg zur Verfügung stehenden ambulanten Erziehungshilfen  der Kinder - und Jugendhilfe des 

Landes Salzburg  und ist in deren Produktkatalog unter der Bezeichnung „J42“ aufgeführt (Pucher, 1998) . 

Seit den späten 80er Jahren zählt sie zu den zentralen Aufgaben des Zentrum ELF. 

Im Mittelpunkt unserer mehrjährigen Beziehungsarbeit mit den Kindern und deren Familien stehen vor 

allem psychologische, sozialpädagogische und sozialarbeiterische Themen, wie beispielsweise 

Schulprobleme, psychische Auffälligkeiten und Entwicklungsdefizit e, Konflikte innerhalb der Familie oder 

finanzielle Schwierigkeiten. Im Rahmen der Elternarbeit ist die Entwicklung eines positiven 

Erziehungsverhaltens zentral. Die Eltern sollen unterstützt und gestärkt werden ihren Kindern möglichst 

klar, wertschätzend und präsent zu begegnen. Das Anbieten einer stabilen und bindungsorientiert 

gestalteten Beziehung stellt einen weiteren zentralen Pfeiler unserer Arbeit dar. Es werden sowohl die 

Ressourcen der Kinder, Jugendlichen und deren Familie genützt, die Weiterentw icklung der Persönlichkeit 

gefördert als auch an Defiziten gearbeitet.  

Die Betreuungseinheiten finden sowohl in der Familie, den Räumlichkeiten des Zentrum ELF und im Sinne 

der Lebensraumerweiterung  als freizeitpädagogische Angebote  im gesamten öffentlichen Raum statt . So 

ist ein flexibles Eingehen auf die jeweils aktuelle Situation  und die Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen 

und deren Familien möglich . 

 

2.1.2  Betreuungen während der Schullaufbahn  

2.1.2.1  GANZHEITLICHE LERNBETREUUNG  

Unser Angebot der Ganzheitlichen Lernbetreuung wendet sich speziell an Kinder und Jugendliche, die 

ohne zusätzliche außerschulische Unterstützung und Förderung den Anforderungen der Pflichtschule 

kaum bis gar nicht gewachsen sind.  

In der Lernbetreuung stehen die Kinder und Jugendlichen mit ihren individuellen Bedürfnissen im 

Vordergrund. Wir unterstützen die Kinder und Jugendlichen mit Hilfe von speziell auf sie zugeschnittenen 

Förderplänen beim Erlernen des Schulstoffs, um ihnen sc hulische Erfolge zu ermöglichen. Gemäß unserer 

ganzheitlichen Grundhaltung  legen wir dabei besonderen Wert auf sozioemotionale Faktoren, die die 

Freude am Lernen und damit einhergehend die Leistungsbereitschaft wesentlich beeinflussen. Dabei 

kommen je nach  individuellen Bedürfnissen unterschiedliche Methoden zum Einsatz, die auf den Abbau 
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von Ängsten, die Stärkung des Selbstwertes, das Sichtbarmachen und die Förderung von Ressourcen 

sowie die Steigerung von Motivation abzielen.  

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche aus Familien mit unterdurchschnittlichem Einkommen. 

Dank der Subventionen der Stadt Salzburg  sowie der Unterstützung durch Licht ins Dunkel  bezahlen die 

Eltern lediglich einen Selbstbehalt von zwei Euro pro Lernstunde.  Im Anmeldegespräch mit den Eltern und 

dem Kind oder der:dem Jugendlichen werden die jeweilige Problemlage sowie Ressourcen erhoben und 

bereits erste Lösungsmöglichkeiten entworfen.  Sobald die reguläre Ganzheitliche Lernbetreuung beginnt, 

erhält das Kind oder der:die Jugendliche ein gesamtes Schuljahr und zusätzlich im ersten Monat des 

darauffolgenden Schuljahres für zwei Stunden pro Woche Lernunterstützung.  Unsere Lernbegleitung soll 

die Kinder und Jugendlichen darin fördern, ihre schulischen Aufgaben zuneh mend selbstständig 

bewältigen zu können und langfristig nur noch gelegentlich Unterstützung  zu benötigen. Aufgrund der 

großen Nachfrage beträgt die Wartezeit meist über  ein Jahr.  

 

2.1.2.2  SOMMERLERNEN  

Das Sommerlernen ist ein Angebot für Schüler:innen , die große Lerndefizite  aufweisen und insbesondere 

für jene  mit Nachprüfungen in einem oder zwei Fächern. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das 

Angebot des Sommerlernens seit 2020  von einem Turnus  auf zwei Turnusse zu je drei Wochen erweitert. 

Die Kinder und Jugendlichen erhalten in den Ferien dreimal wöchentlich 1,5 Stunden Lernbetreuung. In 

den Tagen zwischen den Lerneinheiten bekommen die Kinder und Jugendlichen Hausaufgaben, um das 

Erlernte zu festigen . 

 

2.1.2.3  LESE - UND /ODER RECHTSCHREIBTRAINING  

Bei einer Lese - und/oder Rechtschreibstörung (Legasthenie) ist die Entwicklung der Lese - und 

Rechtschreibfähigkeiten beeinträchtigt. Legasthenie ist gen etisch bedingt und beruht auf einer 

neurophysiologisch bedingten Besonderheit der Informationsverarbeitung im Gehirn.  Sie hat nichts mit 

mangelnder Intelligenz, fehlender Aufmerksamkeit oder einer verzögerten Entwicklung der kognitiven 

Fähigkeiten zu tun. Es wird geschätzt, dass zwischen 3 und 15 Prozent aller Kinder und Jugendlichen an 

einer Lese-/Rechtschreibstörung leiden.  

Die notwendige individuelle Förderung kann durch den herkömmlichen Schulunterricht oft nicht 

abgedeckt werden. Daher bietet das Zentrum ELF seit 2010 Le se- und/oder Rechtschreib diagnostik und -

training  an.  

Bei Auffälligkeiten im Erwerb der Lese -/Rechtschreibfähigkeiten treten meist die Lehrer:innen der Schulen 
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an uns heran. Nach einer entsprechenden Diagnostik durch Klinische Psycholog:innen wird ein 

individueller Behandlungsplan erstellt und das Training durch ausgebildete Legasthenietrainer:innen 

begonnen .  

Das Legasthenie -/Lese-Rechtschreibtraining dauert üblicherweise zwei Schuljahre und findet seit 2016 

zweimal pro Woche für je 25 Minuten vormittags an der Volksschule Liefering 2 und an der Mittelschule 

Liefering statt. Durch die Möglichkeit des direkten A ustauschs mit den Lehrer:innen vor Ort kann zudem 

auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen noch besser eingegangen werden.  

 

2.1.2.4  RECHENTRAINING  

Bei einer Rechenstörung (Rechenschwäche, Dyskalkulie) ist die Entwicklung grundlegender 

Rechenfertigkeiten beeinträchtigt 1. Diese kann nicht allein durch allgemeine Intelligenzminderung oder 

unangemessene Beschulung erklärt werden. Betroffene Kinder und Jugendliche haben  Schwierigkeiten, 

Mengen, Größen, Zahl en, Zahlenräume  und die Grundrechenarten zu verstehen. Sie machen beim 

Rechnen viele Fehler, müssen lange überlegen und kommen meist trotzdem nicht  

zum richtigen Ergebnis. Außerdem haben sie oft Schwierigkeiten, Zahlen zu benennen und zu schreiben, 

sie zählen, statt zu rechnen, verwechseln die Rechenarten und können Textaufgaben nicht in Zahlen 

umsetzen.  

Das Training ist für die Schüler:innen daher kostenlos. Es kommt meist auf Initiative der Lehrer:innen 

zustande. Zuerst findet eine Abklärung einer möglichen Rechenstörung oder Rechenschwäche durch 

klinische Psycholog:innen des Zentrum ELF statt. Je nach f reien Plätzen wird entschieden, ob ein Training 

im konkreten Fall möglich und zielführend ist.  

Zielgruppe sind Volks- und Mittelschüler:innen mit Rechenstörung oder Rechenschwäche (bei fehlender 

oder nicht ausreichender Unterstützung durch die Familie, Schule oder sonstiger Förderangebote) . 

 

2.1.2.5  TEILLEISTUNGSTRAINING MIT DEM SCHWERPUNKT SI-MOTOTHERAPIE ®  

Schwierigkeiten im schulischen Bereich (z.B. Legasthenie , Dyskalkulie) sowie im Verhalten (ADHS, 

Sprachstörungen, Störung des Sozialverhaltens) stehen häufig im Zusammenhang mit Beeinträchtigungen 

in der sensomotorischen Entwicklung. Um betroffene Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu 

unterstützen, bie tet das Zentrum ELF eine sensomotorische Förderung nach SI -Mototherapie®  bislang 

schwerpunktmäßig in der VS Liefering II an.  

 
1 ICD-10 
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Neben der genauen Durchführung der SI -Übungen legen wir stets Wert auf einen ganzheitlichen Blick. So 

finden auch psychologische Inhalte Platz, wie etwa  Emotionsregulation, Entspannungstechniken und das 

Erkennen von persönlichen Ressourcen sowie  der Umgang mit Leistungsanforderungen und Stress.  

Das Training findet in einem von der Schule zur Verfügung gestellten Therapieraum statt. Um 

beobachtbare Effekte erzielen zu können, werden die Übungen bei jedem Kind mehrmals wöchentlich 

durchgeführt. Unterschiedliche Materialien wie Bäll ebad, Langbank, Seile, Turnmatten sowie sensorische 

Utensilien wie Kinetischer Sand, Gewichtstiere u. v. m. werden im Rahmen des Trainings verwendet.  

 

2.1.3  Pädagogisch -psychologische Gruppenangebote  

Im Zentrum ELF werden verschiedene Gruppenformate angeboten, die auch immer wieder erweitert und 

optimiert werden. Grundsätzlich kommen bei allen Gruppen sowohl pädagogische als auch 

psychologische Methoden zum Einsatz. Je nach inhaltlicher Ausrichtung und Zielsetzung d er Gruppe n 

liegt der Schwerpunkt bei manchen Angeboten mehr auf psychologisch -pädagogische n Inhalten und 

Methoden, während bei anderen Gruppen eher der freizeitpädagogische Aspekt im Vordergrund steht. 

Zu Ersteren zählen unsere themenspezifis chen Gruppen, bei denen der Fokus überwiegend auf 

psychologisch -pädagogischen Inhalten und Methoden liegt. Zu Zweiteren zählen unsere Gruppen, die vor 

allem zu Ferienzeiten angeboten werden. Alle unsere Gruppen werden dank Subventionen der Stadt 

Salzburg und finanzieller Unterstützung durch verschiedene Serviceclubs zu einem geringen Selbstbehalt 

angeboten, sodass auch Kindern und Jugendlichen aus sozioökonomisch benachteiligten Familien eine 

Teilnahme ermöglicht wird.  

Zu den themenspezifischen Gruppen zählen die Starke Mädchen-Gruppe, die Aufmerksamkeitsgruppe, 

der FrauenBrunch und die Bewegungsgruppe, die im Folgenden noch genauer beschrieben werden. Diese 

Gruppen finden hauptsächlich während des Schuljahres statt und haben jeweils unterschiedliche 

thematische Schwerpunkte. Zu den Gruppen mit freizeitpädagogischem Schwerpunkt zählen aktuell 

unsere Semesterferien-Aktivgruppe sowie unsere Sommerferien-Aktivgruppe.  

 

2.1.3.1  THEMENSPEZIFISCHE GRUPPEN  

Starke Mädchen -Gruppe  

Die Starke Mädchen-Gruppe wird nach einem  psychologisch -pädagogische n Gruppenkonzept  seit dem 

Schuljahr 2022/23 im Zentrum ELF in dieser Form angeboten. Die themenzentrierte Gruppe findet 

während der Schulzeit einmal wöchentlich an einem Nachmittag statt und erstreckt sich über ein 

Schuljahr. Zielgruppe sind Schülerinnen, insbesondere auch Mädchen mit Migrationshintergrund  der 
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zweiten und dritten Volkschulklassen , wobei die Gruppengröße auf acht Teilnehmerinnen begrenzt ist. In 

der kleinen Gruppe besteht sowohl die Möglichkeit, individuell auf die Bedürfnisse jeder Teilnehmerin 

einzugehen, als auch die Ressourcen der Gruppe zu nutzen. Der geschützte Rahmen eignet sich 

besonders , um an der Stärkung des Selbstwertgefühls, des Selbstvertrauens, des Selbstbewusstseins, der 

Körperwahrnehmung, der Selbstwirksamkeit sowie der sozialen Kompetenzen zu arbeiten und tradierte 

Rollenbilder k ritisch zu hinterfragen. Die Teilnehmerinnen können dadurch sowohl individuell 

wahrgenommene Handlungsspielräume, Interessen und Kompetenzen erweitern als auch in ihrer 

Identitätsentwicklung unterstützt werden. In diesem Sinne finden auch verschiedene themenspezifische 

Workshops Eingang ins Programm, u.a. ein Workshop in der Radiofabrik, Selbstverteidigungsworkshops 

sowie ein reitpädagogischer Nachmittag. Neben den thematischen Schwerpunkten kommen auch 

freizeitpädagogische Angebote nicht zu kurz.  Die Grupp e steht unter der Leitung eines 

multiprofessionellen Teams, wodurch eine Vi elfalt an psychologischen und pädagogischen 

Herangehensweisen sowie Methoden zum Einsatz kommt. Zudem wird der Kontakt zu den 

Erziehungsberechtigten der Teilnehmerinnen aktiv gesucht. Mit Gesprächen mit Erziehungsberechtigten  

wird das Ziel verfolgt, den Mädchen auch im häuslichen Umfeld ein unterstützendes System und einen 

Übungsraum für erlernte Strategien sowie neue Denk - und Verhaltensweisen zu bieten.  

Aufmerksamkeitstraining in der Gruppe  

Das Aufmerksamkeitstraining ist seit dem Schuljahr 2021/2022 Teil unseres Angebots . In der Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen fällt immer wieder auf, dass schulische Misserfolge häufig auf Probleme bei der 

Arbeitshaltung, Strukturierung und Aufmerksamkeitslenkung zurückzuführen sind. Um die Kinder 

dahingehend zu unterstützen, wurde das Aufmerksamkeitstraining konzipiert.  

Die Gruppe ist ein Angebot für ca. vier Kinder im Volksschulalter und erstreckt sich in etwa über ein 

Schulsemester. Ein enger Betreuungsschlüssel gewährleistet, dass individuell auf die Bedürfnisse der 

Kinder eingegangen werden kann. Auf Basis einschlägiger Fachliteratur werden gemeinsam verschiedene 

Fertigkeiten geübt, die notwendig sind, um in der Schule oder auch beim selbständigen Lernen 

aufmerksam und strukturiert arbeiten zu können. Dazu zählen  das Beginnen einer Arbeit, das Halten des 

Fokus und die Impulskontrolle sowie das planvolle Beenden einer Aufgabe. Die angewandten Methoden 

reichen von Arbeitsblättern, Wahrnehmungsspielen und Übungen aus der sensorischen Integration bis hin 

zu Achtsamkeits - und Entspannungsübungen. Teil des Konzepts ist außerd em das freie, selbstgewählte 

Spiel mit dem Ziel der Erweiterung sozialer Kompetenzen und der Förderung der emotionalen und 

kognitiven Entwicklung.  

Temporäre  themenspezifische Gruppen projekte  

Manche unserer Gruppenangebote können nur durch die finanzielle Unterstützung von diversen 
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Serviceclubs umgesetzt werden und können dementsprechend nur stattfinden bzw. fortgeführt werden, 

wenn eine Finanzierung gegeben ist. Zwei dieser Projekte sind der FrauenBrunch und die 

Bewegungsgruppe.  

FrauenBrunch 

Der FrauenBrunch hat gemäß dem Motto „Starke Frauen und Mütter – Starke Kinder“ im November 2024 

als Pilotprojekt gestartet. Ziel des Projektes ist dabei, Frauen in ihren vi elfältigen Rollen zu stärken und sie 

in ihrem Selbstwert und ihrer Selbstwirksamkeit zu fördern. Das gemeinsame Frühstücken in gemütlicher 

Atmosphäre bietet an einem Vormittag pro Monat die Möglichkeit, mit anderen Frauen ins Gespräch zu 

kommen und das Potenz ial der Gruppe zur Vernetzung und Ressourcenstärkung zu nutzen. Vorerst ist 

das Projekt aus finanziellen Gründen auf drei Vormittage pro Semester beschränkt, an denen sechs bis 

acht Frauen zu einem geringen Selbstkostenanteil niederschwellig einen Raum für Entlastungsgespräche 

und Erziehungsberatung bekommen.  

Bewegungsgruppe 

Die Bewegungsgruppe mit einer Gruppengröße von ca. 12 Kindern konnte  ebenfalls nur durch finanzielle 

Unterstützung eines Serviceclubs und somit vorerst einmalig im Mai und Juni 2025 angeboten werden. 

Dabei werden im Sinne der Lebensraumerweiterung, der Förderung der psychischen und physischen 

Gesundheit sowie der sozialen Kompetenze n, der Selbstwirksamkeit und des Selbstwertes an einzelnen 

Nachmittagen Ausflüge zu unterschiedlichen (den Kindern und Jugendlichen meist unbekannten) Orten 

in Salzburg unternomm en und verschiedene kostenfreie Möglichkeiten der Freizeitgestaltung angeboten. 

Zielgruppe sind Kinder der 4. Klasse Volksschule und der 1. Klasse Mittelschule.  

 

2.1.3.2  FREIZEITPÄDAGOGISCHE GRUPPEN  

Sommerferien -Aktivgruppe  

Die Sommerferien-Aktivgruppe wird in den Sommerferien zwei Mal je eine Woche lang als geschlossene 

Gruppe für jeweils ca. 16 Kinder zwischen 7 und 11 Jahren angeboten. Dabei ist es dem Zentrum ELF ein 

besonderes Anliegen, Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten Familien die Teilnahme an einem 

aktiven und erlebnisreichen Freizeitprogramm zu ermöglichen. In der Gruppe können die Kinder ihren 

Lebensraum erweitern, neue Aktivitäten kennenlernen und  neue Freundschaften knüpfen. Auch hier ist 

es nur dank der Unterstützung durch verschiedene Serviceclubs möglich, das Programm sehr vi elfältig und 

spannend zu gestalten und auch Orte aufzusuchen, zu denen die Kinder sonst nicht oder kaum Zugang 

hätten. So standen in den letzten Jahren u.a. die  Burg Hohenwerfen mit Greifvogelschau, Klettern im 

Hochseilgarten Anif, Schwimmen an unterschiedlichen nahegelegenen Seen, der Besuch eines 
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Erlebnisbauernhofs und vieles mehr  am Programm . Auch bei diesem Angebot sind wir auf finanzielle 

Unterstützung durch verschiedene Serviceclubs angewiesen.  

Semesterferien -Aktivgruppe  

In den Semesterferien wird seit einigen Jahren statt des früheren Skikurses  mit der Semesterferien-

Aktivgruppe ein mehrtägiges vi elfältiges Programm angeboten. Zwei Gruppen bieten Platz für  jeweils ca. 

16 Kinder zwischen 7 und 11 Jahren und es werden verschiedene Ausflüge (wie z.B. in die Boulderhalle, 

in die Eisarena zum Eislaufen, ins Erlebnisbad Aqua Salza, zu einem Bauernhof etc. ) angeboten. Dank 

finanzieller Unterstützung durch verschiedene Serviceclubs können an dieser Gruppe vor allem jene Kinder 

teilnehmen, denen dies aufgrund fehlender finanzieller Mittel ihrer Familien sonst nicht möglich wäre.  

 

2.2  LEITBILD ZENTRUM ELF  

Wir unterstützen Kinder, Jugendliche und deren Familien, die mit verschiedenen Belastungssituationen 

konfrontiert sind und für die die Bewältigung des Alltags eine besondere Herausforderung darstellt, im 

Besonderen solche mit entwicklungsspezifischen, fami liären und schulischen Problemen. Unsere 

Betreuungsangebote finden im ambulanten Setting statt. Besonders wichtig ist uns  neben der 

Orientierung an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen  in der Einzelfallarbeit die Berücksichtigung des 

gesamten soziale n Umfelds und die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten , um die Kinder und 

Jugendlichen bestmöglich in der Bewältigung alltäglicher Entwicklungsaufgaben zu begleiten und zu 

unterstützen. Dabei  setzen wir auf ressourcenorientierte, individuelle, auf die Kind er, Jugendlichen  und 

deren Familien abgestimmte  Behandlungskonzepte und spezifische Förderung  unter Berücksichtigung der 

jeweiligen Lebenswelten der Familien.   

Folgende Prinzipien sind wichtige Bestandteile unserer Arbeit:  

• Prävention:  Vorbeugende Angebote , Freiräume für Entwicklung und möglichst günstige 

Voraussetzungen für Persönlichkeitsbildung, Lebensbewältigung und Teilhabe an der Gesellschaft zu 

schaffen.  Möglichst frühzeitiges Erkennen und Behandeln von Störungen.  

• Integration : Verbesserung der persönlichen Umwelt geht vor Ausgliederungsmaßnahmen.  

• Ressourcenorientierung : Dabei gehen wir auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der geförderten 

und unterstützten Kinder und Familien möglichst individuell ein und stärken ihre Eigenverantwortung 

und Selbstbestimmung. Individuelle Stärken und protektive Faktoren der Kinder/Jugendlichen bzw. 

des Familiensystems sollen vermehrt nutzbar gemacht werden.  

• Hilfe zur Selbsthilfe:  Stärkung von Selbsthilfekräfte , Eigenverantwortung, Selbstbestimmung , 
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Selbstwirksamkeit  und Förderung von Handlungskompetenzen.  

• Probleme werden nicht isoliert, sondern in ihrem jeweiligen Lebenszusammenhang 

gesehen:  Mitwirkung an der Verbesserung sozialer Lebensräume wird angestrebt.  

• Kompatibilität mit der Welt der Klient:innen:  Es wird eine Art der Hilfestellung gewählt, die den 

Klient:innen im aktuellen Lebenskontext plausibel und sinnvoll erscheinen kann. D.h. die Auswahl des 

Angebotes berücksichtigt auch die Vorstellungen und Einstellungen, die Klient:innen u. a. aufgrund 

ihres soziokulturellen Kontextes, ihrer kognitiven Ressourcen und familiären Erfahrungshorizonte 

mitbringen.  

• Sozialpolitische Perspektive: EinfIussnahme auf soziaIpoIitische Entscheidungen, auch durch 

Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit anderen Institutionen, Vereinen, Behörden etc.  

• Beteiligung : Wir ermutigen Kinder und Jugendliche  und deren Bezugspersonen , ihre Meinung zu 

äußern, sich aktiv einzubringen  und sich gegebenenfalls zu beschweren . Sie sollen sich dabei ernst 

genommen und gehört fühlen.  

• Positive Fehlerkultur:  Zu unserer Fehlerkultur gehört es, eigene Fehler einzugestehen und sich bei 

den Betroffenen ehrlich zu entschuldigen. Dies ist die Basis für einen Umgang auf Augenhöhe im 

Team genauso wie mit Kindern und Jugendlichen und deren Bezugspersonen.  Ein offener und 

toleranter Umgang mit Fehlern ist für uns ein wichtiger Bestandteil eine s lernfördernden und 

wertschätzenden Miteinanders. 

 

2.3  A NWENDUNGSBEREICHE DES SCHUTZKONZEPTES  

Das Schutzkonzept wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen 

innerhalb aller Angebote des Zentrum ELF geachtet werden und sie vor jeder Form von Gewalt geschützt 

sind. Das vorliegende Kinderschutzkonzept  dient einerseits der Sensibilisierung unseres Teams, 

andererseits bietet es Orientierung hinsichtlich  gemeinsame r Grundwerte und  Verhaltensrichtlinien und 

gibt Handlungsl eitlinien für den Verdachtsfall vor. Auch dien t das Konzept  dem Schutz unserer 

Mitarbeiter:innen . Im Verdachtsfall soll ein faires Verfahren zur Abklärung gewährleistet werden.  

 

2.4  ROLLEN & VERANTWORTLICHKEITEN  

Das Zentrum ELF ist ein privater Träger der Kinder - und Jugendhilfe des Landes Salzburg. Das Zentrum ELF 

hat als gemeinnütziger Verein einen Vorstand, der aus Obmann/Obfrau, Obmann -/Obfrau-

Stellvertreter:in, Kassier:in und Schriftführer:in besteht. Die operative Arbeit wird von einem 

multiprofessionellen Team aus geführt, für die jeweiligen Bereiche gibt es Bereichsverantwortliche.  
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Der Vorstand  wird in der Generalversammlung als vollführendes , geschäftsführendes  Organ des Vereins 

gewählt. Der Obmann/ die Obfrau ist der/die gesetzliche Vertreter:in des Vereins Zentrum ELF. Den 

Rechnungsprüfer:innen obliegt die laufende Geschäftskontrolle sowie die Prüfung der Finanzgebarung 

des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße 

Verwendung der Mittel.  

Kinderschutzbeauftragte  achten auf den sorgsamen Umgang und die Einhaltung der hier vereinbarten 

Handlungsstandards. (weitere Infos siehe 6.4 und 6.5)  

Das  Team  wirkt an der Erstellung des Kinderschutzkonzepts mit. Es ist allen, die hier arbeiten, vor 

Arbeitsbeginn bekannt , wird von allen angewendet  und wird auch mit einer Unterschrift bestätigt.  

Alle oben genannten Beteiligten haben das vorliegende Konzept In verschiedenen Prozessschritten 

partizipativ entwickelt  und an der Erstellung der Risikoanalysen mitgewirkt . Die Planung und Umsetzung 

von Beschwerdemechani smen obliegt den Kinderschutzbeauftragten in enger Abstimmung mit de m 

Team. Auch d ie Vorgehensweise bei Verdachtsfällen wurde gemeinsam festgelegt.  



Seite 15 
 

3 RECHTLICHER RAHMEN 2 

Die Rechte von Kindern und Jugendlichen, einschließlich ihres Schutzes vor jeglicher Form von Gewalt, 

sind auf globaler, nationaler und regionaler Ebene in (verschiedenen) Konventionen und Gesetzen 

verankert, insbesondere durch Gesetze zum Kinder - und Juge ndgewaltschutz.  

Die UN -Kinderrechtskonvention sowie die drei Zusatzprotokolle (Fakultativprotokolle zum 

Übereinkommen über die Rechte des Kindes, betreffend erstens die Beteiligung von Kindern an 

bewaffneten Konflikten, zweitens den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitu tion und die 

Kinderpornographie sowie drittens ein Mitteilungsverfahren) bilden den übergeordneten Bezugsrahmen 

des Schutzkonzepts. Die darin enthaltenen vier Grundprinzipien, welche das Recht auf Gleichbehandlung, 

den Vorrang des Kindeswohls, das Recht au f Leben und persönliche Entwicklung sowie die Achtung vor 

der Meinung des Kindes umfassen, sind selbstverständlicher Teil unserer Haltung. Die Konvention definiert 

„jeden Menschen als Kind, der das achtzehnte Lebensjahr noch nicht erreicht hat, es sei denn , dass das 

jeweils geltende nationale Recht eine frühere Volljährigkeit festlegt“.  

Für den Gewaltschutz in Österreich insbesondere relevant und leitend sind folgende Gesetzesmaterien:  

• Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern vom 20.1.2011 : Verfassungsgesetzlich 

verankert sind darin insbesondere das Recht auf eine gewaltfreie Kindheit (Art. 5), das Recht des 

Kindes auf angemessene Beteiligung und Berücksichtigung seiner Meinung in seinen eigenen  

Angelegenheiten und das für die gesamte Rechts - und Sozialordnung geltende 

Kindeswohlvorrangigkeitsprinzip (Art. 1). 3 

• Weitere verfassungsrechtliche Grundlagen, insbesondere im Rahmen der Europäischen 

Menschenrechtskonvention und der EU -Grundrechtscharta  

• AGBG § 137, Gewaltverbot; AGBG § 138, Kindeswohl  

• Bundes-Kinder - und Jugendhilfegesetz 2013 – B-KJHG 2013 inklusive §37, Meldepflicht (Mitteilungen 

bei Verdacht der Kindeswohlgefährdung)2  

• Salzburger Kinder - und Jugendhilfegesetz, Fassung vom 07.11.2025  

• Meldepflichten, die in Berufsgesetzen geregelt sind,  z.B.  Psychologengesetz 2013  § 37  

• StGB, Abschnitt 1, Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben, Abschnitt 10, Strafbare Handlungen 

die die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung gefährden - insbesondere relevant §§ 206; 207; 

207a; 207b; 208; 208a; 212; 214; 215a sowie auch § 220b, Tätigk eitsverbot.   

 
2 Dieses Kapitel wurde aus dem Schutzkonzept der OJA übernommen.  

3 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007136  
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4 GEWALTDEFINITIONEN 4 

4.1  ERLÄUTERUNGEN & DEFINITIONEN  

Gewalt verletzt die Rechte auf körperliche und psychische Integrität. Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche tritt in unterschiedlichen Formen und Situationen auf und steht häufig in Zusammenhang mit 

Machtungleichgewicht und Abhängigkeiten. Sie kann durch Erw achsene, aber auch Gleichaltrige 

erfolgen, sich im Internet bzw. den sozialen Medien manifestieren. Sie schließt auch Selbstverletzungen 

mit ein.  

Vielfach sind Kinder und Jugendliche mehrfachen Formen von Gewalt – auch gleichzeitig – ausgesetzt, 

teilweise in Verbindung mit Ausbeutung (Kinderhandel) und mit erhöhtem Risiko bei bestimmten Gruppen 

von jungen Menschen, zum Beispiel unbegleitete geflüchtete M inderjährige, Mädchen oder Kinder und 

Jugendliche mit Beeinträchtigungen. Unzureichende Umsetzung des Gewaltverbots, mangelndes  

Monitoring und fehlender Rechtsschutz können zu struktureller oder institutioneller Gewalt gegen Kinder 

und Jugendliche füh ren. Das Schutzkonzept Offene Jugendarbeit in Österreich verwendet einen breiten 

Gewaltbegriff, der auch dem Art. 19 der UN -Kinderrechtskonvention und dem Art. 5 des österreichischen 

Bundesverfassungsgesetzes über die Rechte von Kindern 2011 zugrunde liegt .5 

 

4.2  GEWALTVERBOT IN Ö STERREICH UND GEWÄHRLEISTUNG VON  SCHUTZSYSTEMEN  

In Österreich ist seit 1989 der Einsatz jeglicher Form von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche als 

Erziehungsmittel in der Familie, in Schulen und Einrichtungen verboten. 6 Auch wenn gewaltsame 

Übergriffe vi elfach zwischen Privatpersonen erfolgen, hat der Staat eine Schutzpflicht, im Rahmen seiner 

Rechtsordnung und weiterer Maßnahmen Übergriffe zu verhindern beziehungsweise Kinder und 

Jugendliche vor weiteren Übergriffen zu schützen, diese aufzuklären und Täter: innen zur Verantwortung 

zu ziehen. In Österreich finden sich dazu die wichtigsten Grundlagen im Verfassungsrecht (BVG 

Kinderrechte, Europäische Menschenrechtskonvention), Kindschaftsrecht (Kindeswohl und 

Gewaltverbot), Kinder - und Jugendhilferecht des B undes und der Bundesländer (Gefährdungsmeldung, 

Hilfeplanung), in den Gewaltschutzgesetzen (Wegweisung, Betretungsverbot, einstweilige Verfügung), im 

 
4 Die hier verwendeten Definitionen und Begriffe sind angelehnt an das Glossar des von UNICEF 2017 koordinierten Prozesses zur Entwicklung 

von Mindeststandards zum Schutz von Kindern in Flüchtlingsunterkünften in Österreich.  

5 Vgl. dazu die Interpretation des UN -Kinderrechteausschuss zu Gewaltformen in, Allgemeine Bemerkungen Nr. 13 (2011) – Das Recht des 

Kindes auf Freiheit von allen Formen der Gewalt, www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC; Gewaltdefinitionen mit Österreich -Bezug finden sich auch 

zum Beispiel auf www.schulpsychologie.at/gewaltpraevention/mobbing/, www.saferinternet.at/cyber -mobbing.  

6 Siehe dazu für Österreich etwa www.kinderrechte.gv.at sowie www.gewaltinfo.at  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC
http://www.schulpsychologie.at/gewaltpraevention/mobbing
http://www.saferinternet.at/cyber-mobbing
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Strafrecht (z.B. Körperverletzung, sexueller Missbrauch, Zwangsverheiratung) und in Verfahrensrechten 

(z.B. Beratung nach Außerstreitgesetz, Opferrechte nach der Strafprozessordnung).  

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen zielt darauf ab, ein sicheres und stärkendes Lebensumfeld für 

Kinder zu schaffen, zur Gewährleistung der Kinderrechte auf Schutz vor Gewalt und Ausbeutung. Diese 

Aufgabe setzt notwendigerweise die Zusammenarbeit vers chiedenster Akteur:innen voraus. Wesentlich 

sind die Familie, Schule, Kinder - und Jugendhilfe, Unterstützungssysteme aus dem Bereich der Sozialen 

Arbeit, das Gesundheitswesen und die Polizei. Gesetzliche Mitteilungspflichten beziehungsweise 

behördliche Anz eigepflichten bei begründetem Verdacht auf Kindeswohlgefährdungen sollen ein 

Zusammenwirken dieser Bereiche sicherstellen.  

Eine neue Studie des Vereins möwe (Gallup Institut, 2020 7) zeigt, dass das Bewusstsein und die Sensibilität 

für Kinderschutzfragen in der österreichischen Bevölkerung gestiegen sind und Gewalt an Kindern vor 

allem aus Überforderung ausgeübt wird. Dennoch braucht es weiterhin viel Aufklärungsarbeit, bis 

Gewaltfre iheit im Umgang mit Kindern und Jugendlichen erreicht ist.  

 

4.3  FORMEN DER  GEWALT  

Wir haben in unserer täglichen Arbeit vor allem folgende Formen von Gewalt im Blick:  

Körperliche Gewalt:  Absichtliche Anwendung von körperlichem Zwang zum Nachteil von Kindern und 

Jugendlichen, unabhängig von der Intensität des Zwangs – Diese reicht vom leichten Klaps über Ohrfeigen 

und Schütteln bis zu schweren Schlägen mit Gegenständen.  

Sexualisierte Gewalt/sexueller Missbrauch:  Verleitung oder Zwang von Kindern und Jugendlichen zu 

sexuellen Handlungen. Diese Form von Gewalt erfolgt oft in Verbindung mit sexueller Ausbeutung, z. B. 

durch Verbreitung von Missbrauchsbildern im Internet, verbale Übergriffe, sexuell motivierte Berühr ung 

uvm., die für die sexuelle Befriedigung Erwachsener benutzt wird. Als vulnerable Gruppe bezüglich 

sexualisierter Gewalt ist dabei auf Bedürfnisse der LGBTQIA+ -Community in besonderer Weise zu achten , 

weil vor a llem von der Community verstärkt von sexualisierter Gewalt berichtet wird.  

Psychische Gewalt:  Alle Formen der Misshandlung durch psychischen oder emotionalen Druck, 

einschließlich Demütigung des Kindes oder Jugendlichen, Beschimpfen, in Furcht Versetzen, Ignorieren, 

Isolieren und Einsperren, Miterleben von häuslicher Gewalt sowie Stalking, Mobbing /Bullying.  

Cybergewalt : Gewalt im Netz oder Cyber -Gewalt umfasst Drohungen, Beleidigungen, Bloßstellungen 

 
7 https://die-moewe.at/wp -content/uploads/2020/12/diemoewe -studie-gewalt -an-kindern-praesentation-pk.pdf . Zugriff: 17.11.2025  
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oder auch Hetze gegen einzelne Personen oder aber auch gegen ganze Personengruppen im Internet. 

Unter Cyber -Gewalt wird Gewalt verstanden, die sich technischer Hilfsmittel bedient oder die im digitalen 

Raum stattfindet. Mädchen und Frauen sind besonders st ark von Cyber -Gewalt betroffen. Cyber -Gewalt 

kann von bekannten Tätern und Täterinnen (Partner, Arbeitskollege) und unbekannten Personen im 

Internet ausgeübt werden  (Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, abgerufen 

4.11.2025 ).  

Vernachlässigung:  Physische, psychische, emotionale oder soziale Bedürfnisse von Kindern und 

Jugendlichen werden nicht erfüllt, obwohl die Möglichkeit dazu besteht.  

Schädigende Praktiken:  „Traditionsbedingte“ Formen von Gewalt umfassen bestimmte 

Züchtigungspraktiken, weibliche Genitalverstümmelung, Kinderehen/Zwangsverheiratung oder 

Gewalttaten „im Namen der Ehre“.  

Institutionelle Gewalt:  Machtausübung innerhalb einer Institution, die andere Menschen in der 

Institution einschränkt.  

Strukturelle Gewalt 8 äußert sich in ungleichen Machtverhältnissen und folglich ungleichen 

Lebenschancen von Frauen und Männern, jungen und alten Menschen, Menschen aus unterschiedlichen 

kulturellen Kontexten oder Lebensformen, die dem gesellschaftlichen System zu Grunde liege n. 

Genderdimension von Gewalt:  Kinder und Jugendliche erfahren Gewalt oder Unterdrückung auf 

Grund ihres Geschlechts, ihrer Geschlechtswahl oder ihrer sexuellen Orientierung.  

Kinderhandel:  Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder Aufnahme von Kindern und 

Jugendlichen zum Zweck ihrer Ausbeutung, einschließlich sexueller Ausbeutung, Ausbeutung der 

Arbeitskraft, durch Bettelei, durch Bestimmung zur Begehung von Straftaten, durch Organentnahme. 9 

Darüber hinaus spielen Gewalt unter Kindern und Jugendlichen  und Gewalt in digitalen Medien , 

die unsere Besucher:innen nutzen, in unserem Arbeitsumfeld eine beachtenswerte Rolle.  

 

5 SCHUTZ - UND  RISIKOANALYSE  

Die Risikoanalyse stellt die Grundlage für die Entwicklung des Kinderschutzkonzepts dar. Es gilt, die Risiken 

für Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Angeboten  des Zentrum ELF zu kennen und 

 
8 Weitere Informationen : https://www.gewaltinfo.at/fachwissen/definition -gewalt.html , Zugriff: 18.11.2025  

9 Vgl. dazu auch die Handlungsorientierungen zur Identifizierung von und zum Umgang mit potenziellen Opfern von Kinderhandel (B MFJ/Task 

Force gegen Menschenhandel, 2016), https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/kinderrechte/kinderhandel.html , Zugriff: 

17.11.2025  
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einzuschätzen, um die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Als ersten Schritt haben die  

Kinderschutzbeauftragten in Zusammenarbeit mit den  Mitarbeiter:innen eine Risikoanalyse für ihren 

Arbeitsbereich erstellt, bei der alltägliche Handlungsabläufe auf mögliche Kinderschutzgefährdungen hin 

durchleuchtet w urden. Dies passiert ohnedies auch laufend  im Rahmen von Teambesprechungen, 

Intervisionen, Supervision en und  Dokumentation. Die Risikoanalysen werden im Fall neuer Projekte 

laufend ergänzt und regelmäßig evaluiert und adaptiert. Im Anhang befinden sich die 

Zusammenfassungen der Risikoanalyse unserer Handlungsfelder.  

Anhang 1:  Risikoanalysen aller Handlungsfelder  

 

6 PRÄVENTIVE  MAßNAHMEN  

6.1  PARTIZIPATION VON K INDERN UND  JUGENDLICHEN  

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen  und deren Bezugspersonen  ist im Leitbild und Konzept des 

Zentrum ELF verankert und prägt unsere Angebote in sämtlichen  Handlungsfelder n. Der Diskussions - und 

Aushandlungsprozess mit allen Beteiligten ist ausschlaggebend für die Nachhaltigkeit und Wirksamkeit - 

auch unseres Kinderschutzkonzepts.  

Kinder und Jugendliche sollen sich im Zentrum ELF gehört und ernst genommen fühlen . Wir ermutigen 

sie ihre Meinung zu äußern, sich einzubringen und mitunter auch sich zu beschweren.  

Wir klären Kinder und Jugendliche über ihre Rechte auf, erinnern sie immer wieder daran, dass sie 

Wahlmöglichkeiten in der Organisation (z.B. bezüglich Betreuungsinhalte n, Ausflugsziele n, 

Betreuungsmodalitäten) haben , ihr Feedback Bedeutung hat und ausgewertet wird und achten auf einen 

niederschwelligen Zugang zu Beschwerdemechanismen.  

 

6.2  A USWAHL VON  SPIELEN  

Spiele verlangen unterschiedlich viel Körperkontakt. Für manche Kinder sind Handlungen schon 

schambehaftet oder verletzend, die für andere unbedenklich sind ( Kontaktsportarten, möglichst nahe 

zusammenstehen, sich an den Händen halten , etc.). Betreuende sind dafür verantwortlich, diese 

individuellen Grenzen zu erkennen und Spiele dementsprechend auszuwählen, sofern es für Kinder  

schwierig ist , für ihre Bedürfnisse selbst einzustehen. Aus diesem Grund ist es auch wichtig, Spiele zu 

vermeiden, in denen Kinder und Jugendliche in unangenehme Situationen kommen können.  
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6.3  UMGANG MIT HANDYS UND ANDEREN ELEKTRONISCHEN  GERÄTEN  

Das Handy und andere Geräte spielen im Alltag von Kinder n und Jugendliche sowie  deren Bezugs - und 

Betreuungspersonen  eine große Rolle . Es hat sich bewährt, im Vorfeld festzulegen, wann, wofür und in 

welchem Ausmaß Handys und andere elektronische Geräte verwendet werden . Für den Fall, dass Handys 

benutzt werden dürfen, wird klar kommuniziert, dass das Handy nicht dazu verwendet werden darf, um 

andere Kinder bloßzustellen, indem Fotos, Videos oder Worte verschickt werden, die die Integrität einer 

anderen Pers on verletzen. Es ist gesetzlich verboten, Fotos oder Videos zu verschicken, die Gewalt oder 

pornografische Inhalte zeigen.  Gegebenenfalls werden Kinder und Jugendliche darüber aufgeklärt.  

 

6.4  NIEDERSCHWELLIGE BESCHWERDEMÖGLICHKEITEN  

Im Zentrum ELF gibt es verschiedene Beschwerdemöglichkeiten , die Kindern und Jugendlichen in 

geeigneter Form und verständlicher Sprache niederschwellig zur Verfügung stehen.  

In der täglichen Arbeit sowie Projekten gibt es vi elfältige Partizipationsmöglichkeiten für Kinder, 

Jugendliche  und deren Bezugspersonen , sodass  allfällige Beschwerden laufend durch Mitarbeiter:innen  

aufgenommen und bearbeitet werden  können . Kinder und Jugendliche werden darüber informiert, wie 

mit ihren Beschwerden umgegangen wird und welche Maßnahmen folgen.  

Unsere Beschwerdemöglichkeiten zeichnen sich durch Freiwilligkeit, Anonymität oder Verschwiegenheit, 

Sanktionsfreiheit, Unabhängigkeit, Niederschwelligkeit sowie Rückmeldung und Umsetzung von 

Empfehlungen aus. Demnach gibt es i m Zentrum ELF ein Postkästchen, wo Kinder und Jugendliche  ihre 

Beschwerden, Anregungen und Wünsche mitteilen können  (siehe Anhang 2: Beschwerdeformular) .  

Darüber hinaus wird in unsere r Einrichtung bis zur nächsten Evaluierung daran gearbeitet,  Infoplakate 

mit einem QR -Code , die zu einem Online - Beschwerdeformular  führen, einzurichten, wo Kinder, 

Jugendliche und deren Bezugspersonen  ihre Anregungen anonym einbringen können. Eingehende 

Nachrichten werden von den Kinderschutzbeauftragten sorgfältig bearbeitet. Die Kontaktdaten der 

Kinderschutzbeauftragten sind in unserer Einrichtung auf den Plakaten gut sichtbar.   

Neben de n Beschwerdemöglichkeit en innerhalb unserer Einrichtungen kommunizieren wir auch die 

Kontaktdaten  unabhängiger Stellen außerhalb des Vereins, um Kinder n und Jugendliche n die Möglichkeit 

zu geben, sich im Beschwerdefall auch an eine andere  Ombudsstelle , z.B. kija oder KJH  zu wenden . 

Anhang 2:  Beschwerdeformular  

Anhang 3:  Plakate für Kinder und Jugendliche  
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6.5  NOMINIERUNG VON  K INDERS CHUTZBEAUFTRAGTEN  

Bei der Auswahl der Kinderschutzbeauftragten ging es uns darum , fachlich ausgebildete Kolleg:innen  

unterschiedlicher Geschlechter zu nominieren, die mit den Strukturen des Vereins vertraut sind und im 

Bedarfsfall über Hilfsangebote in Salzburg informieren können . 

Im Sinne der Qualitätssicherung und um möglichst objektiv und neutral handeln zu können, besuchen die 

Kinderschutzbeauftragten  regelmäßige Fortbildungen zu Kinderschutzthemen (u.a. in den Themenfeldern 

Gewaltprävention , Sexualpädagogik , Gesprächsführung und Deeskalation in Konfliktsituationen ).  

Im Team achten die Kinderschutzbeauftragten  auf den sorgsamen Umgang und die Einhaltung der hier 

vereinbarten Handlungsstandards. Sie sind im regelmäßigen Austausch mit den Kolleg:innen und beziehen 

diese in Prozessschritte und Umsetzung mit ein. Vor allem sind sie die Ansprechpartner:innen für Kin der, 

Jugendliche, deren Bezugspersonen und Kolleg:innen bei Fragen, Beschwerden und Verdachtsfällen . Im 

Bedarfsfall halten die Kinderschutzbeauftragen mit externen Expert:innen Rücksprache.  

 

6.6  STANDARDS FÜR NEUE  M ITARBEITER :INNEN  

Damit die Organisation ein sicherer Ort für Kinder und Jugendliche ist, braucht es umfassende 

Präventionsmaßnahmen im Personalbereich, dazu gehören fundierte Prüfungen vor bzw. im Rahmen der 

Anstellung:  

• Hinweis auf Kinderschutz als klares Statement des Zentrum ELF bereits in den Stellenausschreibungen  

• Hinweis auf Kinderschutzkonzept bereits im Bewerbungs - und Auswahlverfahren  

• Thematisierung des Leitbildes und des Kinderschutzkonzeptes bereits beim Einstellungsgespräch  mit 

neuen Mitarbeiter:innen 

• spezielle Strafregisterbescheinigung Kinder - und Jugendfürsorge  

• Unterzeichnung des Verhaltenskodex  

 

6.7  VERHALTENSRICHTLINIEN FÜR  M ITARBEITER :INNEN  

Zur Prävention für alle Handlungsfelder des Zentrum ELF wurde  unter Einbindung des Teams ein 

Verhaltenskodex erarbeitet. Mit ihrer Unterschrift verpflichten sich alle, einen aktiven Beitrag zum Schutz 

von Kindern und Jugendlichen zu leisten.  

Der Verhaltenskodex enthält klare Grundaussagen, Verantwortlichkeiten und Regeln, die jede Form von 
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Gewalt ablehnen. Weiters thematisiert er die Gestaltung von  Sprache sowie  Nähe und Distanz in Hinblick 

auf Körperkontakt  genauso wie  den Umgang mit sozialen Medien .  

Anhang 4:  Verhaltenskodex  

 

6.8  SENSIBILISIERUNG UND FORTBILDUNG DES  TEAMS  

Mitarbeiter:innen sind in die Erstellung der Risikoanalyse aktiv eingebunden, tragen Inhalte für den 

Verhaltenskodex bei, ermutigen die  Kinder und Jugendlichen , sich für ihre Rechte einzusetzen , wirken an 

der Erarbeitung eines  sexualpädagogische n Konzept s mit , unterzeichnen den Verhaltenskodex und 

erklären sich da durch mit den Richtlinien einverstanden.  

• Das Kinderschutzkonzept und dessen Stellenwert ist allen Mitarbeiter:innen bekannt.  

• Kindeswohlgefährdungen werden gegebenenfalls in  Teambesprechung en behandelt – bei akutem 

Handlungsbedarf sind die Kinderschutzbeauftragten  die Ansprechpartner:innen.  

• Das Vorgehen im Verdachtsfall wurde den Mitarbeiter:innen zur Kenntnis gebracht.  

• Kinderschutzschulungen und regelmäßige Fortbildungen zu kinder - und jugendrelevanten Themen  

 

6.9  STANDARDS ZU Ö FFENTLICHKEITS - UND  MEDIENARBEIT  

Mediale Berichterstattung über unsere Tätigkeit und unsere Veranstaltungen sind wichtig , um auf die 

Rechte, Bedürfnisse und Wünsche von Kindern und Jugendlichen aufmerksam zu machen. Natürlich muss 

in der Kommunikation mit Medienvertreter:innen dabei ein Augenmerk auf Kinderrechte gelegt und das 

Wohl und die Integrität von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt werden.  

Die folgenden Empfehlungen orientieren sich an den „Richtlinien für Medienberichterstattung“ des 

Leitfadens zur Erarbeitung von Kinderschutzkonzepten für Organisationen der außerschulischen 

Jugendarbeit in Österreich und berücksichtigen die besonderen Hera usforderungen, die sich in diesem 

Kontext ergeben können:  

• Medieninhalte legen Wert auf Respekt und Gleichheit der Personen.  

• Die Sichtweise von Kindern und Jugendlichen wird berücksichtigt.  

• Kinder und Jugendliche werden als facettenreiche Persönlichkeiten mit ihren Potenzialen dargestellt 

und nicht auf Defizite, Opfer - oder andere stereotype Rollen reduziert.  
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• Kinder bzw. Jugendliche müssen in verständlicher Weise darüber informiert werden, wie die 

Informationen oder das Bild bzw. der Film verwendet werden und dass sie das Recht haben, die 

Zustimmung zu verweigern oder später zu widerrufen.  

• Die Privatsphäre aller wird immer respektiert.  

• Auf die Darstellung von Kindern und Jugendlichen auf Bildern wird genau geachtet (Kleidung, Gestik, 

Kontext).  

• Auf den Schutz besonders vulnerabler Gruppen ist bei der Veröffentlich ung  von Text- und Bildmaterial 

noch genauer hinzuschauen, etwaige Risiken müssen sorgfältig abgeschätzt werden (z. B. Kinder und 

Jugendliche, die Opfer von (sexueller) Gewalt wurden, beeinträchtigt sind, einer Straftat verdächtig 

oder verurteilt sind, asylsuc hende oder traumatisierte Minderjährige).  

Beim Erstellen und bei der Veröffentlichung von Fotos im Zusammenhang von Projekten des Zentrum ELF 

ist auf die Einhaltung der  Datenschutzgrundverordnung zu achten. Im Umgang mit Fotorechten der Kinder 

und Jugendlichen agieren wir sehr sensibel . Bei einer Veröffentlichung geben die Jugendlichen schriftlich 

ihr Einverständnis, bei Kindern, die jünger als 14 Jahre alt sind, müssen die Eltern zustimmen.  

Anhang 5:  Standards für besondere Angebote  (Gruppena usflüge ) 

 

6.10  SEXUALPÄDAGOGISCHES K ONZEPT – A USBLICK  

Warum steht ein Kinderschutzkonzept auch in Zusammenhang mit einem sexualpädagogischen Konzept? 

Die Definition des Bundeszentrums für Sexualpädagogik der PH Salzburg lautet wie folgt:  

„Sexualpädagogik, als Teil einer Persönlichkeitsentwicklung mit allen kognitiven, emotionalen, 

sensorischen und körperlichen Aspekten, betrifft neben dem Einwirken des familiären Umfeldes v.a. auch 

Einrichtungen wie Kindergarten und Schule. [...] Sexualpäd agogik soll den Kindern und Jugendlichen 

helfen, ihre Sexualität im Leben bewusst und in freier Entscheidung sowie in Verantwortung für sich und 

andere gestalten. Sexualpädagogik wird als ganzheitlicher Prozess verstanden, in dem neben 

Wissensvermittlung a uch persönlichkeitsbildende Kompetenzen an Kinder und Jugendliche weitergeben 

werden."  (https://phsalzburg.at/sexualpaedagogik/, abgerufen am 23.09.2025).  

In diesem Sinne sind s exuelle Bildung und die Prävention sexualisierter Gewalt auch in all unseren 

Handlungsfeldern von Bedeutung. Wichtig sind in diesem Zusammenhang  sexualpädagogische Bildung  

unserer Mitarbeiter:innen  und klare Regeln im Kontext von Sexualität und Intimitä t, um  fachlich fundiert  

auf altersadäquate  und der Entwicklungsstufe entsprechende Weise über Sexualität mit den Kindern und 

Jugendlichen sowie deren Bezugspersonen sprechen zu können.  
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In den nächsten Monaten wird das Kinderschutzkonzept um ein sexualpädagogisches Konzept für die 

jeweiligen Handlungsfelder ergänzt.  

 

7 FALLMANAGEMENT  

7.1  GRUNDSÄTZLICHES  

Im Verein Zentrum ELF gehen wir jeder Beschwerde bzw. jedem Verdachtsfall nach. Ein klar strukturierter 

Handlungsplan, der alle Schritte und Folgehandlungen festlegt, sorgt für eine transparente 

Vorgehensweise  und eine bestmögliche Klärung. Wichtig ist die gute Kommunikation mit allen Beteiligten, 

auch die Eltern des Kindes werden über das Verfahren informiert, den Kindern wird es altersgerecht 

vermittelt. Priorität liegt beim Opferschutz  - das erfordert eine angemessene, unmittelbare und sensible 

Vorgehens weise, die weitere Gefährdung en verhindert. 

 

7.2  VORGEHENSWEISE  IM VERDACHTSFALL  

In Verdachtsfällen sind die Kinderschutzbeauftragten die richtigen Ansprechpartner:innen. Sie klären die 

Situation , entscheiden gemeinsam mit der Fachbereichsleitung  des jeweiligen Handlungsfelds etwaige 

weitere Schritte und informieren die betroffenen Kinder und Jugendlichen.  

Bei einem Verdachtsfall werden folgende Schritte eingeleitet:  

• Information an den oder die Kinderschutzbeauftragte:n  

• Dokumentation des Verdachtsfalles (Meldeformular)  

• Laufende Dokumentation der Vorgehensweise  

• Prüfung und Klärung der Situation durch die Kinderschutzbeauftragte:n und die Fachbereichsleitung  

• Evaluation der Vorgehensweise und Abschluss des Verdachtsfalls  

Eine Kindeswohlgefährdung wird  der Kinder - und Jugendhilfe gemeldet.  

 

Anhang 6:  Vorgehensweise  im Verdachtsfall  

Anhang 7:  Internes Melde - und Dokumentations formular für Verdachtsfälle  

Anhang 8:  Handlungsfeldspezifische Checkbögen zum  Kindeswohl  
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8 IMPLEMENTIERUNG & WEITERENTWICKLUNG DES  

KINDERSCHUTZ KONZEPTS  

Unser Kinderschutzkonzept ist immanenter Bestandteil unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in 

allen unseren Tätigkeitsfeldern. Die Umsetzung desselben liegt in der  Verantwortung aller 

Mitarbeiter:innen. Sämtliche Arbeitsfelder werden - genauso wie neue Projekte - laufenden 

Qualitätskontrolle n unterzogen.   

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:  

• Professionelle Handhabung aller Beschwerden und Anliegen zum Kinderschutz  

• Genaue, standardisierte Dokumentation  aller (Verdachts -)Fälle durch die Kinderschutzbeauftragten  

• Monitoring  und  Transparenz : Laufendes Thematisieren von Kinderschutz , Verdachtsfällen und 

Maßnahmen sowie neuen Themen im Bereich des Kinderschutzes in den regelmäßigen  

Teambesprechungen . Regelmäßiger Austausch zwischen den Kinderschutzbeauftragten.  

• Evaluierung : Die Kinderschutzbeauftragten überprüfen die Effektivität der vereinbarten Maßnahmen 

und kümmern sich gegebenenfalls um notwendige Verbesserungen im Schutzkonzept.  

• Überprüfung der Risikoanalysen und Schutzmaßnahmen mindestens alle drei Jahre als Teil der 

Jahresklausuren oder anlassbezogen  

• Regelmäßige Fortbildungen zum Thema Kinderschutz  
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